
Informationen für Unternehmen

Energiekonzepte
Ein Gebäude und seine Energieversorgung müssen 
gewartet und instand gehalten werden, was ständige Be-
treuung und vorausschauende Planung erfordert. Mit 
unserem Energiekonzept haben Sie auch diesbezüglich 
die Nase vorn – natürlich immer im Rahmen Ihrer fi nan-
ziellen Möglichkeiten. 

Unsere Leistungen:
• Gebäude- und Heizungsanalyse 
• Stromverbrauchs- und Wärmebilanzierung, 
 Schwachstellen-Analyse 
• Maßnahmenvorschläge und Variantenvergleiche 
• Kosten- und Wirtschaftlichkeitsvergleiche 
• Energie- und Schadstoff einsparung

Neubau 
Energieeffi  ziente Industriebauten wirken steigenden 
Heizkosten entgegen und entlasten somit nicht nur die 
Umwelt, sondern auf Dauer auch Ihre Kostenseite. Wir 
informieren Sie umfassend, worauf es bei einem Neubau 
ankommt und welche Fördermittel Sie erhalten können.

Fördermittelberatung 
Viele Energieeinsparmaßnahmen oder die Nutzung er-
neuerbarer Energien werden vom Land oder dem Bund 
durch zinsgünstige Darlehen oder Zuschüsse gefördert. 
Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten der Förderung auf 
und erstellen auch die erforderlichen Nachweise. Unser 
allgemeiner Rat: Zuerst den Antrag stellen, dann inves-
tieren!

ebz-Hildesheim-Partner 
Die ebz-Hildesheim-Partner sind ein Netzwerk u.a. aus:
• IngenieurInnen und ArchitektInnen
• Handwerksbetrieben verschiedener Gewerke
• Fach-, Groß- und Einzelhandel

Diese Partner verpfl ichten sich zur Einhaltung eines fest-
gelegten Energiekodexes und Qualitätsstandards, wie u.a.:
• Ganzheitliche Beratung der Kunden
• Bekenntnis zum energie- und ökologieoptimierten 
 Bauen und Sanieren
• Wissenserweiterung durch Weiterbildung

Anfahrtskizze

Osterstr. 12a, 31134 Hildesheim
Tel.: 05121-281910
E-Mail: info@ebz-hildesheim.de 
Internet: www.ebz-hildesheim.de

Wir behalten uns vor, bestimmte Leistungen unter Hinzunahme Dritter 
durchführen zu lassen, z.B. von ebz-Hildesheim-Partnern!

Energie-
Beratungs-Zentrum
Hildesheim GmbH

ebz Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch, 

Anruf oder Ihre Mail!
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Verbrauchsorientierter Energieausweis
Im Verbrauchsausweis werden alle witterungs- und leer-
standsbereinigten Verbrauchskennwerte und das Nutz-
verhalten der letzten drei Jahre berücksichtigt. Bei einer 
Gemischtnutzung (Wohnen und Gewerbe) muss je ein 
Energieausweis erstellt werden.

Bedarfsorientierter Energieausweis
Dieser ist wesentlich aussagekräftiger als der Verbrauchs-
ausweis und basiert auf dem berechneten Energiebedarf 
eines Gebäudes, wobei normierte Randbedingungen 
berücksichtigt werden. 

Der Bedarfsausweis informiert über den Primär- und 
Endenergiebedarf sowie über Energieverluste von Ge-
bäudehülle und Anlagentechnik. Außerdem erhebt und 
bewertet er Daten zur CO2-Emission.

Wir empfehlen den Bedarfsausweis.

Energiekosten sind ein erheblicher Faktor in der Bilanz 
eines Unternehmens. Es geht heute darum, gerade die-
se Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Genau darin 
sehen wir unsere Aufgabe als Ihr kompetenter Energie-
berater. Wir sind ein unabhängiges Kompetenzzentrum 
und beraten Sie fachkundig zu dem komplexen Th ema 
Energie. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Energie sinnvoll und 
effi  zient in Ihren Gebäuden einsetzen und vor allem, wie 
Sie Energie einsparen können. Eine produktneutrale Be-
ratung ist uns wichtig, denn wir betrachten jedes Unter-
nehmen individuell und ganzheitlich. 

Zu unserem Leistungsportfolio gehören Informationen, 
Beratung und Konzepte zu folgenden Th emen:
• CO2-Emissionen durch den sinnvollen Einsatz von 
 Energie reduzieren
• Gebäude eff ektiv sanieren und dabei Energie sparen
• Bedürfnisorientierte Haustechnik

ebz-Hildesheim – Ihr unabhängiger 
Energieberater für die Region

Energieausweis
Es gelten unterschiedliche Regelungen für einen Ener-
gieausweis:

Für Nichtwohngebäude
Ein Energieausweis für Nichtwohngebäude wird beim 
Verkauf oder der Neuvermietung zum 01.07.2009 
Pfl icht. Dabei kann sowohl der bedarfs- wie auch der ver-
brauchsorientierte Energieausweis erstellt werden, der 
im Regelfall 10 Jahre gilt.


